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Jugendschutz 
Schulungen für Betriebsverantwortliche 
 
Zielgruppe 
Gastrobetriebe, Festwirtschaften, Detailhandelsgeschäfte 
 
Dauer 
2.5 Stunden 
 
1. Teil 
Referat zu 
• Jugend und Konsum von Alkohol und Tabak, Jugendschutz 
• Gesetzgebung (kantonale und eidgenössische Bestimmungen) 
• Konsequenzen bei der Verletzung der gesetzlichen Bestimmungen 
• Hinweise zu Jugendschutzmaterial und Broschüren 
 
2. Teil 
Erarbeitung eines Moduls zur Instruktion des eigenen Personals. 
• Fallbeispiele zu Problemen im Umgang mit der jugendlichen Kundschaft  
• Richtlinien für das Handeln im eigenen Betrieb, Notfallszenarien 
• Verpflichtung der Mitarbeitenden zum korrekten Handeln  
 
Lernziele der Schulung 
Die Schulungsteilnehmerinnen und –teilnehmer 
 

• sind sensibilisiert für Fragen im Zusammenhang mit dem Alkohol- und Ta-
bakkonsum Jugendlicher 

 

• kennen die gesetzlichen Bestimmungen 
 

• haben sich mit möglichen Situationen und Reaktionen auseinandergesetzt, 
welche sich beim Ausschank oder beim Verkauf ergeben 

 

• haben ein Konzept für Ihren Betrieb entwickelt 
 

• sind in der Lage, ihr eigenes Personal zu instruieren. 
 
Jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer erhält eine Kursbestätigung. Die Kosten für 
die Schulungen werden von der Suchtpräventionsstelle übernommen.  
 
Detaillierte Informationen: Kurt von Arx, 044 444 50 31, kurt.vonarx@zuerich.ch  

Stadt Zürich 
Suchtpräventionsstelle 
Röntgenstrasse 44 
8005 Zürich 
Tel +41 44 444 50 44 
Fax +41 44 444 50 33 
www.stadt-zuerich.ch/suchtpraevention 

Eine Fachstelle des Schul- und Sportdepartements 


